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mehr ober toeniger üöerrafdfenb ïam, ift eS nidEjt utög*
lid), fofort oon Anfang an auS ber fßrdyiS $u fdjöpfen.

Aufhebung der Bestimmungen
über die Uersergung des Candes mit nmzftolz.

(Simbe§ratg6efd)Ui{s oom 17. Oftober 1919.)

2lrt. 1. Der VunbeSratSbefchluff oom 18. Januar
1918 betr. bie Verforgung beS SanbeS mit 9tut$olj roirb
mit SBirfung oom 1. fRoo. 1919 tjinmeg aufgehoben.

Damit merben auet) bie in Voltjug genannten Vun*
beSratS6efd)luffeS oom Departement b£S Jnnern ertaf=
fenen Verfügungen :

oom 31. Januar 1918 betreffenb Verforgung beS

SanbeS mit 9îut$oIs,
oom 7. September 1918 betreffenb £>ö<hftpreife für

ben Jnlanbbeöarf an Kantfjolj unb Sdjnittroaren,
oom 15. Dftober 1918 betreffenb |)ö<f)ftpreife für

ben Jnlanbhanbel mit Vunb^otj,
foraie bie oon ber eibgen. Jnfpeftion für Jorftroefeu auf
©runb ber genannten Verfügungen burd) Ärei§fctjreiben
gegebenen Reifungen betr. Vuhholperforgung auffer
ßraft gefegt.

2lrt. 2. Die Datfadjen, roeldje roalfrenb ber ©ültig*
Eeit beS genannten Vunbesratsbefd)tuffe§ unb ber bamit
jufammentjängenben Verfügungen unb äöeifungen ein*

getreten finb, merben auch nad) bem 1. iRooember 1919
gemäfj ben erlaffenen Veftimmungen beurteilt.

Vrt. 3. Die eibgen. Jnfpeftion für Jorftroefen, als
eibgen. 3®**iralftette für .Çtotjoerforgung, roirb mit bem

Vollzug beS gegenwärtigen VefdfluffeS betraut.

(£UVi?fcn3trfeL
@S ift im Jntereffe ber Vau* unb 2lrd)itefturgefd)äfte,

baff roir an biefer ©telle fpejielt barauf aufmerffam
madjen, baff ber ©Uppfenjirfel jum augenblidlicljen 2IuS=

tragen oon ßorb* unb ©llppfenbogen jeber ©roffe
unb 2lbnormalität, fürjlid) in oerbefferter Sluflage er*
fd)ienen ift. Der „9Beltjirfel" ift ein praftifd) er*
prebteS, aufS Vortrefflidjfte burctjgebilbetes SOBerfjeug,
roeld)eS, in ben Keinen stummem in SRetaE unb in ben

größeren in 4>artl)ofj in gebiegener Ausführung ange*
fertigt, ermöglidjt, Äorb= unb ©llppfenbogen oon 20 mm
bis 10 m, mit V<**atlelen, augenblidlid) auftragen.
Die mannigfaltige 2lnroenbung§möglid)leit, oerbunben

madjen benfelben p einem unentbehrlichen i)ilfSmittel
ber heutigen Dedjnif. Jür weitere AuSlunft unb
fpeïte roenbe man fiel) an bie Jirma Siegrift &Stofar
in Schaffhaufen.

üersdüedeaes.
Die ©cfdfäftSftelle beS Verbctn&eS fc^ioeijcrtfrfjer

Dapejierer* unb 2Röf>eIgefd)äfte berietet unter bem
Ditel: „®ine VJamung".

Sn ber legten^eit werben maffenhaft äftöbel, namentlich
auch Vaifiermobel, auS Deutfdjlanb unb Oefterreid^ ein*
geführt. @2 ift tjöd^fte Jeit, bah &er VePötferung bie
äugen barüber geöffnet werben. SDtit bunbe2ratiid)en
Si|ungen unb jeitraitbenben ftatiftifd)en ©ihebungen
wirb biefer ruinöfe SRiffftanb nicht au2 ber SBett gefdhafft.
Der ©ewerbeftanb unb bie Stleinmeifter haben unter
ben fünf ShiegSjahren fchwer genug gelitten. Stuf ber
einen Seite immer mehr Steuern unb größere Sohn*
forberungen, anberfeits werben auglänbifdje
gefauft unb bamit bem einheimifdjen ©ewerbemann
ber Voben entpgen. Unb weldje Vïobulte lommen
ba au2 bem Àu2latibe? ©anj minberwertige! 2112

VeweiS biene ein Slubfauteuil, in Seber gearbeitet. Diefe2
SRöbelftüd würbe bon einem Fachmann geöffnet unb
nad) feinem Snlfalt unterfucht. Aöe2 SRaterial, wie
©urten, Jaffontud), Vinbfaben unb Schnüre, finb au2
Vapierfioffgeweben Ejergeftellt. Jebem Saien muh ein*
leuchten, bah folçheS äRaterial minbermertig ift. 3112

Volftermaterial wirb ^oljwoHe öerwenbet unb obenbrauf
glieê, eine iüiaffe, bie au2 alten Sumpen unb ©mballagc
angefertigt wirb. Da§ Seber felbft ift bon ber Schnell*
gerbe, bie Stuffenteile finir imitiert. @2 ift gar nicht
benlbar, bah heute ein wirtlich jotibeS i)Mfiermöbel in
Deutfchlanb hergefteHt werben fann; benn e§ fehlt abfolut
an nötigem ^Rohmaterial. SBet heute folche SBare tauft,
betrügt fid) felbft. 2112 reelle ®efchäft2leute glauben
wir ein Stecht gu ber fjforberung §u haben, bah ber
Schweiber ©ewerbetreibenbe mehr berüctfidjtigt werbe.
Diefe Wucherung muh jefct me|r benn je mit allem
ÜRachbruct erhoben werben, unb ebenfo, bah ben Schiebern
unb Valutaau2nü(3ern ba2 ^»anbwert gelegt werbe, bebot
immenfer bo!t2wirtfchaftIicher Sdhaben entftanben ift.
ßu wünfehen ift nur, bah unfere SBarnung bor bem
änfauf wertlofer SBaren auch @rfolg habe. Schüret
b i e e i n h e i m i f ch e Arbeit!

Schwetjer. 9tagelfabrif 21.*©., ©rüje bei SSÖinter^

tljur. gür ba§ auf 31. ^uti abfchliehenbe ©efdhäft2jahr
1918/19 roirb eine Dioibenbe oon 7 (Vorfahr 8) ißro*
jent oorgefchlagen.

ßiteratur^
Die ^nnentolonifation im Danton Zürich. Son

|>an§ Vernharb in 3imdh- ^erauêgegeben oon
ber ©efdhâftêftetle ber Schroeijerifd)en Vereinigung für
inbuftrielle 2anbroirtfd)aft unb (jnnenfolonifation in
Rurich 1, Sdfifftänbe 22. — Verlag oon Staffer
&. ©ie., 3üridt). September 1919.

Diefe empfehlenswerte Sdjrift ift ein Sonberabbruct
au§ bem Jahresbericht ber tantonalen lanbroirtfehaft'
liehen Schule Strictlwf für baS Schulfahr 1918/19.

Aus der Praxis. - Tür die Praxis.
fraaei.

NB. CQevfastfd*, Xaitfib* nnb Îlrbcit2gefntftc roerbe"
unter btefe SRubrit nidE|t aufgenommen; berarttge 3tnjeigen ge*
bören in ben Snfevatenteil beë SlatteS. — ®en fragen, toelcü®

„unter ©btffre" erfAeinen foüen, rooKe man 50 ©tä. in SDtarten
(für Sufenoung ber Offerten) unb roenn bie Qfrage mit 3tbre|Ü
be§ ffragefCetlerS erfdjeinen foil, 20 ©tö. beilegen. 28enn fei»'
SSWarfett mitgefetsieft merben, fann bie forage nid)t
genommen merben.

1171. 2Ber hätte gut erhaltene Sebertreibriemen, 120 bi^
140 mm breit unb 12—13 m tang abzugeben? Offerten unt'*
©hifftc "B 1171 an bie (Sjpeb.

1172. 20er f)ätte 1 93otIgatter, neu ober gebraucht, 50 bj|
60 cm ^Durchgang abzugeben Offerten mit ®efd)tieb, Sieferfu"
unb Preisangabe unter ffihiffre 1172 an bie Sjpeb.

1173. Söer liefert ober roer nennt bie 2Ibreffe be§ ffabm
tanten, roetdjer eine SRaffe fabriziert, um ©oljfuhböben geg'"

K08 Jllnstr. schwetz. Handw Zeitung („Meisterblatt") Nr. 31

mehr oder weniger überraschend kam, ist es nicht mög-
lich, sofort von Anfang an aus der Praxis zu schöpfen.

Mkvebung Oer SMi«m«ngen
über Sie verzsrgung a» canâeî mil NuMsl».

(Bundesratsbeschluß vom 17. Oktober 1919.)

Art. 1. Der Bundesratsbeschluß vom 18. Januar
1918 betr. die Versorgung des Landes mit Nutzholz wird
mit Wirkung vom 1. Nov. 1919 hinweg aufgehoben.

Damit werden auch die in Vollzug genannten Bun-
desratsbeschlusses vom Departement des Innern erlas-
senen Verfügungen:

vom 31. Januar 1918 betreffend Versorgung des
Landes mit Nutzholz,

vom 7. September 1918 betreffend Höchstpreise für
den Jnlandbedarf an Kantholz und Schnittwaren,

vom 15. Oktober 1918 betreffend Höchstpreise für
den Jnlandhandel mit Rundholz,
sowie die von der eidgen. Inspektion für Forstwesen auf
Grund der genannten Verfügungen durch Kreisschreiben
gegebenen Weisungen betr. Nutzholzversorgung außer
Kraft gesetzt.

Art. 2. Die Tatsachen, welche während der Gültig-
keit des genannten Bundesratsbeschlusses und der damit
zusammenhängenden Verfügungen und Weisungen ein-
getreten sind, werden auch nach dem 1. November 1919
gemäß den erlassenen Bestimmungen beurteilt.

Art. 3. Die eidgen. Inspektion für Forstwesen, als
eidgen. Zentralstelle für Holzversorgung, wird mit dem
Vollzug des gegenwärtigen Beschlusses betraut.

Gllypsenzirkel.
Es ist im Interesse der Bau- und Architekturgeschäfte,

daß wir an dieser Stelle speziell darauf aufmerksam
machen, daß der Ellypsenzirkel zum augenblicklichen Aus-
tragen von Korb- und Ellypsenbogen jeder Größe
und Abnormalität, kürzlich in verbesserter Auflage er-
schienen ist. Der „Weltzirkel" ist ein praktisch er-
probtes, aufs Vortrefflichste durchgebildetes Werkzeug,
welches, in den kleinen Nummern in Metall und in den

größeren in Hartholz in gediegener Ausführung ange-
fertigt, ermöglicht, Korb- und Ellypsenbogen von 29 mm
bis 10 m, mit Parallelen, augenblicklich auszutragen.
Die mannigfaltige Anwendungsmöglichkeit, verbunden

machen denselben zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel
der heutigen Technik. Für weitere Auskunft und Pro-
spekte wende man sich an die Firma Siegrist à Stokar
in Schaffhausen.

benàOt»«.
Die Geschäftsstelle des Verbandes schweizerischer

Tapezierer- und Möbelgeschäfte berichtet unter dem
Titel: „Eine Warnung".

In der letzten Zeit werden massenhaft Möbel, namentlich
auch Polstermöbel, aus Deutschland und Oesterreich ein-
geführt. Es ist höchste Zeit, daß der Bevölkerung die

Augen darüber geöffnet werden. Mit bundesrätlichen
Sitzungen und zeitraubenden statistischen Erhebungen
wird dieser ruinöse Mißstand nicht aus der Welt geschafft.
Der Gewerbestand und die Kleinmeister haben unter
den fünf Kriegsjahren schwer genug gelitten. Auf der
einen Seite immer mehr Steuern und größere Lohn-
forderungen, anderseits werden ausländische Produkte
gekauft und damit dem einheimischen Gewerbemann
der Boden entzogen. Und welche Produkte kommen
da aus dem Auslande? Ganz minderwertige! Als
Beweis diene ein Klubfauteuil, in Leder gearbeitet. Dieses
Möbelstück wurde von einem Fachmann geöffnet und
nach seinem Inhalt untersucht. Alles Material, wie
Gurten, Fassontuch, Bindfaden und Schnüre, sind aus
Papierstoffgeweben hergestellt. Jedem Laien muß ein-
leuchten, daß solches Material minderwertig ist. Als
Polstermaterial wird Holzwolle verwendet und obendrauf
Flies, eine Masse, die aus alten Lumpen und Emballage
angefertigt wird. Das Leder selbst ist von der Schnell-
gerbe, die Außenteile sind imitiert. Es ist gar nicht
denkbar, daß heute ein wirklich solides Polstermöbel in
Deutschland hergestellt werden kann; denn es fehlt absolut
an nötigem Rohmaterial. Wer heute solche Ware kauft,
betrügt sich selbst. Als reelle Geschäftsleute glauben
wir ein Recht zu der Forderung zu haben, daß der

Schweizer Gewerbetreibende mehr berücksichtigt werde.
Diese Forderung muß jetzt mehr denn je mit allem
Nachdruck erhoben werden, und ebenso, daß den Schiebern
und Valutaausnützern das Handwerk gelegt werde, bevor
immenser volkswirtschaftlicher Schaden entstanden ist.
Zu wünschen ist nur, daß unsere Warnung vor dem
Ankauf wertloser Waren auch Erfolg habe. Schützet
die ein heiMische Arbeit!

Schweizer. Nagelfabrik A. G., Grüze bei Winter-
thur. Für das auf 31. Juli abschließende Geschäftsjahr
1918/19 wird eine Dividende von 7 (Vorjahr 8) Pro-
zent vorgeschlagen.

Literatur.
Die Jnnenkolonisation im Kanton Zürich. Von Dr.

Hans Bernhard in Zürich. Herausgegeben von
der Geschäftsstelle der Schweizerischen Vereinigung für
industrielle Landwirtschaft und Jnnenkolonisation in
Zürich 1, Schifflände 22. — Verlag von Rascher
à Cie., Zürich. September 1919.

Diese empfehlenswerte Schrift ist ein Sonderabdruck
aus dem Jahresbericht der kantonalen landwirtschaft-
lichen Schule Strickhof für das Schuljahr 1918/19.

ll»! üer ffrsxtt. - M Sie lffaxiî.
sr«gt«.

Iî Verkaufs-, Tausch- und ArbeitSgesnche werde»
unter diese Rubrik nicht aufgenommen; derartige Anzeigen ge-
hören in den Inseratenteil des Blattes. — Den Fragen, welche

„unter Chiffre" erscheinen sollen, wolle man SV Cts. in Marke»
(für Zusendung der Offerten) und wenn die Frage mit Adresse
des Fragestellers erscheinen soll, SV CtS. beilegen. Wenn kein/
Marke« mitgeschickt werde«, kau» die Frage nicht anst

genommen werden.
1171 Wer hätte gut erhaltene Ledertreibriemen, 129 bis

149 mm breit und 12—13 m lang abzugeben? Offerten unter
Chiffre 3 1171 an die Exped.

1172. Wer hätte 1 Vollgatter, neu oder gebraucht, 50 bis
69 cm Durchgang abzugeben? Offerten mit Beschrieb, Lieferst!"
und Preisangabe unter Chiffre 1172 an die Exped.

1173. Wer liefert oder wer nennt die Adresse des FabM
kanten, welcher eine Masse fabriziert, um Holzfußböden geg^


	Literatur

